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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1995

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §10;

BDG 1979 §11;

Rechtssatz

Eine P icht der Dienstbehörde dahingehend, dem Beamten mitzuteilen, daß er bei seiner Dienststelle nicht mit einer

Definitivstellung zu rechnen habe, ist nicht ausdrücklich in § 10 oder § 11 BDG 1979 normiert.
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